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1. ALLGEMEINES 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die Wohnbebauung 

„Unter dem Hahn“ in der Stadt Bad Liebenstein wird den gesetzlichen Bestimmungen 

entsprochen, die sich insbesondere aus den §§ 1 und 1a des Baugesetzbuchs ergeben. 

Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind gemäß § 12 Baugesetzbuch 

(BauGB) der Vorhaben- und Erschließungsplan sowie die zugehörige 

Vorhabenbeschreibung. 

Gemäß Vorhabenbeschreibung dient das Vorhaben der Schaffung eines Wohnstandorts für 

die Errichtung von zwei Wohngebäuden. 

Der Vorhabenträger hat mit Schreiben vom 23.10.2020 bei der Stadt Bad Liebenstein die 

Einleitung eines Verfahrens gemäß § 12 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur Aufstellung 

eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans an der Parkstraße für Teilflächen der Flurstücke 

1400/35 sowie das Flurstück 1404/4 in der Gemarkung Bad Liebenstein - beantragt. 

Gemäß Teilungsvermessung wurden aus den vorgenannten Flurstücken folgende neue 

Flurstücke gebildet: 1400/37, 1400/38, 1400/39, 1400/41, 1400/42, 1405/5, 1404/6, 1404/7, 

1404/8 und 1404/9. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

umfasst die Flurstücke 1400/39, 1400/42, 1400/43, 1404/6, 1404/7 und 1404/9 der 

Gemarkung Bad Liebenstein Das Flurstück 1404/8 sowie eine Teilfläche des Flurstücks 

1400/41 wurden zum Zwecke der Herstellung der Anbindung der Wohnbaugrundstücke an 

öffentliche Erschließungsanlagen in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes einbezogen. 

Dem Antrag des Vorhabenträgers wurde durch den Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein 

gefolgt. Der Einleitungsbeschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes i.S.d. § 12 BauGB wurde durch den Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein 

am 26.11.2020 gefasst (Beschluss Nr. 03-2020-54). 

Das vom Vorhabenträger beantragte Planvorhaben steht im Einklang mit dem Planungsziel 

der Stadt Bad Liebenstein zur Nachnutzung brachliegender Flächen. Die Nachnutzung der 

an das im Zusammenhang bebaute Stadtgebiet angrenzenden Fläche steht zugleich im 

Einklang mit den Grundsätzen der Bauleitplanung im Sinne des sparsamen Umgangs mit 

Grund und Boden. Der zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Bad Liebenstein 

abzuschließende Durchführungsvertrag ist wesentlicher Bestandteil des Satzungsverfahrens. 
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Er regelt die grundlegenden Fragen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Vorhabens stehen. 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1/2020 „Unter dem Hahn“ 

in der Gemarkung Bad Liebenstein wird den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen, die 

sich insbesondere aus den §§ 1 und 1a des Baugesetzbuchs ergeben. 

Gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1 Satz 2 erfolgt die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Bebauungsplan zur Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

 

1.1 Zwecke des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Allgemeiner Zweck der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die 

Schaffung von Bauplanungsrecht zur Nutzung des Plangebietes als Wohnstandort.  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dient in diesem Zusammenhang 

der geordneten Entwicklung des Plangebietes.  

Das Planvorhaben steht im Kontext zu den Bestrebungen der Stadt Bad Liebenstein, durch 

Abrundung der Ortslage die Schaffung von Wohnraum zu ermöglichen. 

 

1.2 Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Planungsziel ist die Einbeziehung einer zentrumsnah gelegenen, sich an den 

Siedlungszusammenhang der Stadt Bad Liebenstein anschließenden Brachfläche zur 

Befriedigung der seitens des Vorhabenträgers an die Stadt herangetragenen Nachfrage 

nach Wohnbaugrundstücken für Einzelhausbebauung. 

Diesem Ziel entspricht die Zweckbestimmung des Plangebietes als Reines Wohngebiet 

(WR) gemäß § 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) zur Errichtung von zwei 

Wohngebäuden und der Festsetzung der im Folgenden aufgeführten zulässigen Nutzung: 

- Schaffung von zwei Baugrundstücken zur Errichtung von Wohngebäuden mit 

zugehörigen Garagen und Nebenanlagen. 
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Im Hinblick auf die Belange des Umwelt- und Naturschutzes ist es das Ziel des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, negative Auswirkungen des Vorhabens zu 

begrenzen und durch grünordnerische Maßnahmen eine landschafts- und 

umgebungsverträgliche Einbindung des Vorhabens in das Siedlungsgefüge zu 

gewährleisten. Dieses Ziel wird durch grünordnerische Festsetzungen in Form von 

Pflanzgeboten im Westen und Norden des Plangebietes sowie an der Ostseite durch 

Festsetzung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ erreicht. 

 

1.3 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes werden sein: 

- Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Liebenstein als Wohnstandort. 

- Ergänzung der im Umfeld des Plangebietes bestehenden Wohnbebauung. 

- Reduzierung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

durch Einbeziehung einer an das bestehende Siedlungsgefüge anschließenden 

Brachfläche. 

 

2. LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

2.1 Lage des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Unter dem Hahn“ umfasst 

die Flurstücke, 1400/39, 1400/42, 1400/43, 1404/6, 1404/7 und 1404/9 in der Gemarkung 

Bad Liebenstein sowie das öffentliche Flurstück 1404/8 und eine Teilfläche des öffentlichen 

Flurstücks 1400/41. Die öffentlichen Flurstücke dienen der Erschließung der 

Baugrundstücke. 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Stadtrand von Bad Liebenstein. Westlich und südlich 

grenzt am Auenweg und an der Parkstraße gelegene Wohnbebauung an. Östlich und 

südöstlich sowie westlich des Auenweges wird das Gebiet von den Parkanlagen des Bad 

Liebensteiner Kurparks umschlossen. 
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Das Plangebiet liegt in einer Höhenlage von 337 bis 351 Meter über NHN. Der tiefste Punkt 

liegt mit ca. 337 über NHN im Südwesten, der höchste Punkt mit ca. 352 m über NHN im 

Nordosten des Plangebietes. 

 

2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1/2020 „Unter dem 

Hahn“ umfasst die Flurstücke, 1400/39, 1400/42, 1400/43, 1404/6, 1404/7 und 1404/9 sowie 

zum Zwecke der Anbindung an öffentliche Verkehrsflächen das Flurstück 1404/8 sowie zum 

Zwecke der versorgungstechnischen Erschließung eine Teilfläche des Flurstücks 1400/41 in 

der Gemarkung Bad Liebenstein mit einer Gesamt-Fläche von ca. 0,63 ha. 

Die Fläche des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 

begrenzt: 

im Süden  durch die Straßenparzelle der Parkstraße mit der Flurstücknummer 1391/2  

sowie durch die Flurstücke 1400/29, 1400/37, 1400/38 und 1404/5 in der 

Gemarkung Bad Liebenstein; 

im Westen durch die Flurstücke 1400/15, 1400/16, 1400/27, 1400/32 und 1400/40 in der 

  Gemarkung Bad Liebenstein; 

im Norden durch das Flurstück 1400/44 in der Gemarkung Bad Liebenstein; 

im Osten durch das Flurstück 1412/5 in der Gemarkung Bad Liebenstein. 

 

Die neu gebildeten Flurstücke 1400/37, 1400/38 und 1404/5 werden den südlich 

angrenzenden Flurstücken 1400/11 und 1400/29 zugeschlagen. 
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Abb. 1:  Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung der räumlichen Lage des  

 Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
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Abb. 2:  Luftbildausschnitt mit Kennzeichnung der räumlichen Lage des Geltungsbereichs des  

 vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Quelle: Geoproxy Thüringen, Geodatenserver  

 der Landes- und Kommunalverwaltung des Freistaates Thüringen) 

 

 

3. RECHTSVERHÄLTNISSE 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird den gesetzlichen 

Bestimmungen entsprochen, die sich insbesondere aus § 1 des Baugesetzbuches ergeben. 

Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird auf 

Grundlage des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2G vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) durchgeführt. 
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Der Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans Nr. 1/2020 „Unter dem Hahn“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in seiner Sitzung 

am 26.11.2020 beschlossen. 

Gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1 Satz 2 erfolgt die Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Bebauungsplan zur Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden keine UVP-

pflichtigen Vorhaben begründet und es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 

von FFH- oder Vogelschutzgebieten vor. 

Eine Vorprüfung der Rahmenbedingungen hinsichtlich der Durchführbarkeit nach § 13b 

BauGB ergab, dass 

- es sich bei dem Plangebiet um eine Außenbereichsfläche handelt, die sich an einen 

im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt, 

- die beabsichtigte Zielstellung der Festsetzung von Wohnnutzungen im Sinne des 

§ 13b BauGB liegt, 

- die beabsichtigte Zielstellung dem schonenden Umgang mit Grund und Boden 

gemäß § 1a Abs. 2 BauGB dient, indem Flächen nur in notwendigem Umfang 

beansprucht werden, 

- der vorhabenbezogene Bebauungsplan die geordnete städtebauliche Entwicklung 

des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt. 

Die zulässige Grundfläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Sinne des § 19 

Abs. 2 BauNVO beträgt bei Ermittlung auf Grundlage einer Grundflächenzahl von 0,4 ca. 

1.530 m² und liegt damit unter der gemäß § 13b BauGB maximal zulässigen Grundfläche 

von 10.000 m². 

 

4. BODENORDNENDE MASSNAHMEN 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan begründet die Neuordnung der Grundstücke in einer 

für die zukünftige Nutzung zweckmäßigen Lage, Form und Größe.  
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5. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

5.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP 2025) 

Das Landesentwicklungsprogramm 2025 (LEP 2025) des Freistaates Thüringen formuliert 

zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse für die ländlich geprägten Räume als 

Leitvorstellung, dass diese „als eigenständige Lebens- und Wirtschaftsräume gesichert und 

hinsichtlich ihrer endogenen Potenziale gestärkt werden (sollen). … Städte und Dörfer in den 

ländlich geprägten Räumen sollen als attraktive Wohn- und Arbeitsorte erhalten bleiben.“  

(LEP 2025, Kap. 2.1, S. 18) 

Im Kapitel 2.4 heißt es im LEP 2025 zur Siedlungsentwicklung: „Die langfristige 

Siedlungsentwicklung folgt dem Prinzip der Nachhaltigkeit … Die wichtigsten Leitmaßstäbe 

bilden dabei die Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme, die Vermeidung der 

Zersiedlung bzw. Zerschneidung von Landschaftsräumen durch großmaßstäbliche 

Siedlungs- und Infrastrukturentwicklungen …“ (LEP 2025, Kap. 2.4, S. 34) 

 

5.2 Regionalplan Südwestthüringen (2012) 

Der Regionalplan Südwestthüringen weist die Stadt Bad Liebenstein als Grundzentrum aus 

(siehe Regionalplan Südwestthüringen: Karte 1-1 Raumstruktur). Der Regionalplan verweist 

bzgl. der besonderen Eigenschaften von Grundzentren auf das 

Landesentwicklungsprogramm, wonach in diesen „die Funktionen der Daseinsvorsorge mit 

überörtlicher Bedeutung ergänzend zu den höherstufigen Zentralen Orten konzentriert und 

zukunftsfähig gestaltet werden (sollen). Dazu zählt insbesondere 

- Stabilisierungs- und Ergänzungsfunktion, 

- Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion, 

- regionale Verkehrsknotenfunktion, 

- primäre Bildungs-, Gesundheits- und Freizeitfunktion.“ (LEP 2025, Grundsatz  

2.2.12 G, S. 28). 

Der Regionalplan Südwestthüringen führt aus, dass in Anwendung der im LEP 2025 im 

Grundsatz 2.2.12 G vorgegebenen Richtwerte die Stadt Bad Liebenstein den 

landesplanerischen Vorgaben entspreche (vgl. a.a.O., Kap. 1.2.3, Begründung zu Ziel Z 1-1, 

S. 1-10). 
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Abb. 3: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestthüringen 2012: 

 Räumliche Lage des Plangebietes (markiert durch den roten Pfeil) 

 

Zur Siedlungsentwicklung führt der Regionalplan Südwestthüringen aus, dass einer 

Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt werden soll und im „Rahmen der 

Siedlungsentwicklung … bestehende Baugebiete ausgelastet sowie aufgrund ihrer Lage, 

Größe, Erschließung und Vorbelastung geeignete Brach- und Konversionsflächen 

nachgenutzt werden (sollen), bevor im Außenbereich Neuausweisungen erfolgen“. (a.a.O., 

Grundsätze G 2-2 und G 2-3, S. 2-2). 

Die hier vorliegende Planung entspricht den vorgenannten Grundsätzen durch Nachnutzung 

einer aufgrund ihrer Lage und gesicherten Erschließung geeigneten Brachfläche, welche an 

das bestehende Siedlungsgefüge anschließt. 

Gemäß Raumnutzungskarte des Regionalplans Südwestthüringen (siehe Abb. 3) ist das 

Plangebiet ohne Ausweisung und wird von einem Siedlungsbereich (in der Karte grau 

dargestellt umschlossen). 
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Östlich grenzt das Vorranggebiet Freiraumsicherung FS 26 „Westlicher Thüringer Wald bei 

Ruhla / Bad Liebenstein“ an. 

 

5.3 Flächennutzungsplan (FNP) 

Für die Stadt Bad Liebenstein liegt kein rechtswirksamer Flächennutzungsplan vor.  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt daher auf der Grundlage 

des § 8 Abs. 4 BauGB als vorzeitiger Bebauungsplan, welcher dem Bedarf an Investitionen 

zur Schaffung von Wohnraum Rechnung trägt. Der Bebauungsplan steht der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung der Stadt nicht entgegen. 

 

5.4 Landschaftsplan (LP) 

Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist der Landschaftsplan 

„Bad Liebenstein“ (Utecon, 1997) maßgeblich.  

 

5.5 Schutzgebiete 

Die Ortslage Bad Liebenstein liegt im Naturpark Thüringer Wald. Nordöstlich an die Ortslage, 

in einer Entfernung von ca. 100 m, grenzen das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nr. 62 

„Thüringer Wald“ sowie das FFH-Gebiet Nr. 169 „Schweinaer Grund - Zechsteingürtel um 

Bad Liebenstein“ an (siehe Abb. 4).  

Südöstlich der Ortslage, in einer Entfernung von ca. 1.800 m, liegt das Naturschutzgebiet Nr. 

98 „Hohe Klinge – Dorngehege“. 
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Abb. 4: Luftbildausschnitt mit Kennzeichnung der räumlichen Lage der Schutzgebiete (gelb: Naturpark Thüringer  

 Wald, rotbraun: FFH-Gebiet, grün: Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nr. 62 „Thüringer Wald“, rot:  

 Naturschutzgebiet Nr. 98 „Hohe Klinge – Dorngehege“). Quelle: Geoproxy Thüringen, Geodatenserver  

 der Landes-und Kommunalverwaltung des Freistaates Thüringen). Der rote Pfeil deutet auf das  

 Plangebiet. 

 

 

5.6 Altlasten 

Die Untere Bodenschutzbehörde (UBB) des Landratsamtes Wartburgkreis informiert in ihrer 

Stellungnahme vom 25.02.2021, dass die innerhalb des Geltungsbereiches des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegenden Flurstücke nicht im Thüringer 

Altlasteninformationssystem (THALIS) verzeichnet sind.  
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6. PLANUNG 

6.1 Städtebauliche Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 

Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dienen dazu, die in den 

Abschnitten 1.1 und 1.2 dargelegten allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 

zu erreichen. Sie sollen eine geordnete städtebauliche und landschaftsverträgliche 

Entwicklung im Plangebiet gewährleisten. Die Berücksichtigung städtebaulicher Ziele und 

öffentlicher sowie privater Belange erfolgt über zeichnerische und textliche Festsetzungen im 

Bebauungsplan. Die Festsetzungen werden im Folgenden begründet. 

 

6.2 Allgemeine Ziele 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird eine geordnete städtebauliche und 

insbesondere landschaftsräumlich verträgliche Entwicklung des Plangebietes gesichert und 

Bauplanungsrecht entsprechend der künftigen Nutzung und der Ausweisung des 

Plangebietes als Reines Wohngebiet (WR) zur Schaffung von zwei Wohnbaugrundstücken 

geschaffen. 

Im Plangebiet sind die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu gewährleisten.  

 

6.3 Vorhabenbeschreibung 

Der Vorhabenträger beabsichtigt die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern auf einer im 

Nordosten an die bebaute Ortslage anschließenden Fläche mit einer Größe von ca. 0,63 

Hektar. Die verkehrliche Erschließung der neu entstehenden Baugrundstücke erfolgt über 

einen auf dem Flurstück 1404/8 bestehenden Erschließungsweg, welcher im Süden in die 

Parkstraße einmündet. Die versorgungstechnische Erschließung erfolgt von Südwesten über 

eine Teilfläche des Flurstücks 1400/41. 

Die Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bildet das Nutzungskonzept des 

Vorhabenträgers, aus welchem das städtebauliche Konzept des Vorhaben- und 

Erschließungsplans entwickelt wurde. 
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Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Schaffung von zwei 

Bauflächen für Einzelhausbebauung sowie die Herstellung von Garagen für die Wohnhäuser 

geplant. 

Vor dem Hintergrund einer Einbindung des Vorhabens in den Landschafsraum werden die 

Baugrundstücke im Norden und Westen von einem Pflanzstreifen umschlossen. Zur weiteren 

Sicherung der Durchgrünung der geplanten Wohnbebauung sind auf jedem Baugrundstück 

mindestens je ein Laubbaum-Hochstamm sowie ein Obstbaum als Hochstamm 

entsprechend der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgeführten Artenlisten zu 

pflanzen. 

Östlich werden die Baugrundstücke durch Baumbestand des angrenzenden Parks begrenzt. 

Dieser Bereich ist im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt. 

 

6.4 Planungsrechtliche Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

6.4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Unter Bezugnahme auf die geplante Nutzung (siehe hierzu Kap. 6.3 Vorhabenbeschreibung) 

werden für das Plangebiet Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur 

Bauweise getroffen. 

Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist als Reines Wohngebiet (WR) gemäß § 3 BauNVO festgesetzt. Folgende 

Nutzungen sind zulässig: 

- Wohngebäude mit zugehörigen Garagen und Nebenanlagen. 

Die Aufzählung ist abschließend. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die für das Plangebiet festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 ermöglicht eine der Art 

der baulichen Nutzung entsprechende geordnete städtebauliche Entwicklung des 

Planvorhabens mit einem sich in die umgebende Bebauung einfügenden hohen Anteil an 

unversiegelten Grün- und Freiflächen.  
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Unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung ist für die geplanten Wohngebäude die 

Zahl der Vollgeschosse auf maximal zwei Geschosse begrenzt. Die maximale Traufhöhe der 

Gebäude ist bedarfsgerecht mit 7,50 Meter festgesetzt.  

Der zeichnerisch festgesetzte Bezugspunkt in Meter über NHN für die maximal zulässige 

Höhe der baulichen Anlagen ist unter Bezugnahme auf die Höhenlage des Erschließungs-

weges in den Nutzungsschablonen der Planzeichnung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes für das Baugebiet WR 1 mit 346,00 Meter über NHN und für das 

Baugebiet WR 2 mit 344,55 Meter über NHN festgesetzt (Höhen übernommen von 

Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Jan Hörschelmann, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur). 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden zwei 

Baugrundstücke für eine Bebauung mit zwei Wohngebäuden geschaffen. 

Entsprechend der im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehenen Bebauung sind in der 

Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die für die Errichtung von 

Wohngebäuden, Garagen und Stellplatzanlagen zulässigen Flächen durch Baugrenzen 

zeichnerisch festgesetzt, um eine im Einklang mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan 

stehende Umsetzung des Vorhabens zu gewährleisten. Erker und Balkone dürfen diese 

zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen nicht überschreiten. 

 

Die Errichtung untergeordneter Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO ist 

außerhalb der festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Grundfläche von 20 m2 zulässig, 

sodass die Errichtung eines Gartenhauses oder eines Pools möglich ist. 

Aus städtebaulichen Gründen sind Anlagen der Photovoltaik und Solarthermie ausschließlich 

auf Gebäudedächern sowie an Außenwänden bis zu einem Anteil von 1/3 der jeweiligen 

Wandfläche zulässig. 

Die Festsetzungen dienen der städtebaulichen Strukturierung und Einfügung der geplanten 

Nutzungen in das Ortsbild und gewährleisten die Sicherung eines sich in die 

Umgebungsbebauung anpassenden Grünanteils im Plangebiet. 

Im Plangebiet ist unter Bezugnahme auf § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise 

festgesetzt. Bei der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 

errichtet, die Gebäudelänge darf maximal 50 Meter betragen.  
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6.4.2 Erschließung 

Ver- und Entsorgung 

Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung obliegt dem Wasser- und 

Abwasserverband Bad Salzungen. Das Plangebiet ist trink- und abwasserseitig noch nicht 

erschlossen. Ver- und Entsorgungsleitungen des Wasser- und Abwasser-Verbandes Bad 

Salzungen (WVS) sind innerhalb des westlich verlaufenden Auenweges sowie in der südlich 

verlaufenden Parkstraße vorhanden. 

Gemäß vorliegender Stellungnahme des WVS vom 15.07.2022 befindet sich ein 

Anschlusspunkt an das öffentliche Trink- und Abwassernetz an der vorhandenen 

Trinkwasserleitung und am Abwasserkanal (Mischwasser) im Bereich Parkstraße vor dem 

Flurstück 1400/39. 

Der WVS informiert in seiner Stellungnahme, dass gemäß der derzeitigen 

Abwasserkonzeption (ABK-WVS) im Jahr 2023 eine Investitionsmaßnahme zur Erneuerung 

der Abwasseranlagen als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bad Liebenstein geplant 

sei. 

Weiter informiert der WVS, dass eine Ableitung von Niederschlagswasser in den in der 

Parkstraße vorhandenen Mischwasserkanal möglich ist. Gemäß Abstimmung mit dem 

Verband empfiehlt dieser ergänzend zu seiner Stellungnahme, dass aus ökologischen 

Gründen eine Rückhaltung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken empfohlen 

wird. Im Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird daher unter dem Punkt C) 

HINWEISE unter Zugrundelegung des § 55 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des 

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) empfohlen, zur Regulierung des 

Niederschlagswasserabflusses auf den privaten Baugrundstücken Anlagen zur Rückhaltung 

des Niederschlagswassers einzurichten, sodass eine verzögerte Rückführung von 

Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung und der Entwässerung versiegelter 

Grundstücksflächen in das Grundwasser oder eine Nutzung als Brauchwasser, z.B. zur 

Gartenbewässerung, möglich ist. 

Die Stromversorgung erfolgt durch die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG. Das 

Plangebiet kann an den in der Parkstraße verlaufenden Leitungsbestand angeschlossen 

werden. 
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Die Sicherstellung der für das Plangebiet erforderlichen Löschwassermenge wird im Zuge 

der Genehmigungsplanung für das Bauvorhaben mit der Stadt Bad Liebenstein und dem 

zuständigen Brandschutzbeauftragten abgestimmt. 

Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird über einen vorhandenen, von der Parkstraße abzweigenden öffentlichen 

Erschließungsweg (Flurstück 1404/8) verkehrlich erschlossen. Der Erschließungsweg ist in 

der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Verkehrsfläche 

besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „öffentliche Grundstückszufahrt“ 

festgesetzt. 

 

6.4.3 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen -  

 Immissionsschutz 

Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung als Reines Wohngebiet (WR) gewährleistet 

eine auf die Umgebungsbebauung Bezug nehmende geordnete städtebauliche Entwicklung 

des Plangebiets. 

Die zulässige Nutzung führt zu keinen erheblich störenden Beeinträchtigungen der 

Wohnnutzungen innerhalb und außerhalb des Plangebietes. Auf das Plangebiet einwirkende 

Immissionen sind der Stadt Bad Liebenstein im Umfeld des Plangebietes nicht bekannt. 

 

6.4.4 Grünflächen 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind an der Ostseite des Plangebietes auf 

Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB private und öffentliche Grünflächen festgesetzt. Die 

mit der Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ (in der Planzeichnung mit der Nummer 1 

gekennzeichnet) festgesetzte Fläche ist als unversiegelte Freifläche dauerhaft zu begrünen 

und dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die Grünfläche am östlichen Rand des 

Plangebietes wird durch ein Gebot mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß 

Textfestsetzung 5.3 überlagert. 
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Die an der Westseite des Erschließungsweges festgesetzte Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „Verkehrsbegleitgrün“ (in der Planzeichnung mit der Nummer 2 

gekennzeichnet) ist als unversiegelte Freifläche dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die 

Herstellung eines Zugangs in einer Breite von 3,50 Meter zum Gebäude Parkstraße 27 

(Flurstück 1400/11) sowie einer Grundstückszufahrt in einer Breite von maximal 5,00 Meter 

zum Flurstück 1404/5 ist zulässig. 

 

6.4.5 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, 

soweit solche Festsetzungen nicht nach anderen Vorschriften getroffen werden können 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB) 

Unter Bezugnahme auf das in den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz in § 1a Abs. 

2 BauGB enthaltene Gebot zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 

ist unter Punkt 6.1 im Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zum Schutz des 

Mutterbodens / Oberbodens festgesetzt, dass dieser bei der Durchführung der Hoch- und 

Tiefbauarbeiten durch geeignete Maßnahmen in nutzbarem Zustand zu erhalten und 

wiederzuverwenden ist. Die Zwischenlagerung des Mutterbodens hat auf Grundlage der DIN 

19731 – Verwertung von Bodenmaterial – in trapezförmigen Mieten mit einer maximalen 

Höhe von zwei Meter zu erfolgen. Nach Abschluss der baubedingten Verdichtung des 

Bodens ist die Durchlässigkeit des gewachsenen Bodens wiederherzustellen. 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen zur Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a) und b) und Abs. 6 BauGB) 

 

a) Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  

    Bepflanzungen (siehe Punkt 5.2 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes) 

Zur Schaffung einer Eingrünung des Plangebietes zu den Nachbargrundstücken ist die in der 

Planzeichnung mit dem Buchstaben „C“ bezeichnete private Fläche zum Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen zu 80% mit Bäumen und Sträuchern der 
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in den Textfestsetzungen unter Punkt 5.4 aufgeführten Artenlisten 1 und 2 zu bepflanzen. 

Gemäß der Textfestsetzung unter Punkt 5.2 ist je 100 m² Pflanzfläche ein Baum und je 2,5 

m² Pflanzfläche ein Strauch zu pflanzen. Die Größe des im Bebauungsplan festgesetzten 

Pflanzgebots beträgt 463 m². Somit sind entsprechend der Textfestsetzung unter Punkt 5.2 

insgesamt 5 Bäume der Artenliste 1 und 185 Sträucher der Artenliste 2 zu pflanzen. 

Aus ökologischen Gründen sowie aufgrund ihrer Unverträglichkeit mit dem Landschaftsbild 

sind Grundstückseinfriedungen in Form von Koniferenhecken als nicht zulässig festgesetzt. 

Als zulässig festgesetzt sind Grundstückseinfriedungen aus Hainbuchen- oder Eibenhecken. 

Bei beiden Gehölzen handelt es sich um heimische Gehölze, welche insbesondere der 

heimischen Vogelwelt als Nistplätze und Nahrungsquellen dienen. 

 

b) Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von  

    Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (siehe Punkt  

    5.3 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes) 

In den mit den Buchstaben „A“ und „B“ gekennzeichneten Grünflächen befindet sich 

waldartiger Baumbestand der östlich an das Plangebiet angrenzenden Parkanlage des Bad 

Liebensteiner Kurparks. Der Baumbestand ist während der Baumaßnahmen durch 

Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 vor Beschädigungen zu schützen. Abgängige 

Bäume sind gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Bad Liebenstein zu ersetzen. 

Die im Plangebiet an der Nordseite der Parkstraße stehende Säuleneiche ist 

stadtbildprägend und als Einzelbaum zu erhalten. Der Baum ist während der 

Baumaßnahmen durch Baumschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 vor Beschädigungen zu 

schützen. 

 

6.4.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Um eine ordnungsgemäße infrastrukturelle Erschließung des Plangebietes abzusichern, ist 

in der Planzeichnung auf einer Teilfläche des Flurstücks 1400/41 sowie auf dem Flurstück 

1400/39 ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Unter Punkt 6 des Textteils des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind als Begünstigte dieses Rechts Ver- und 

Entsorgungsunternehmen festgesetzt. 
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6.5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen des vorhabenbezogenen  

 Bebauungsplanes 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich am Rand des 

Sanierungsgebietes „Stadt- und Kurzentrum“ der Stadt Bad Liebenstein. Zugleich liegt das 

Plangebiet an einer touristisch stark frequentierten Wegeachse, welche durch den Kurpark in 

östlicher Richtung hinauf zur Burgruine Altenstein und weiteren Sehenswürdigkeiten führt. 

Vor dem Hintergrund der randlichen Lage des Plangebietes wird für den Geltungsbereich 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes die Ortsgestaltungssatzung für das 

Sanierungsgebiet „Stadt- und Kurzentrum“ der Stadt Bad Liebenstein in der Fassung vom 

01.03.2002 (GVBl. S. 161) außer Kraft gesetzt. Anstelle dessen gelten für die Gestaltung der 

baulichen Anlagen und der nicht überbaubaren Grundstücksflächen folgende 

bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (§ 88 ThürBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB): 

Gestaltung der baulichen Anlagen 

Als zulässige Dachformen sind für die Hauptbaukörper Satteldächer, Walmdächer, 

Mansarddächer und Flachdächer festgesetzt. 

Für geneigte Dächer ist in Anlehnung an die Umgebungsbebauung eine Dachneigung von 

25 bis 52 Grad zulässig; für Flachdächer ist eine Dachbegrünung vorgeschrieben. 

Bei Nebengebäuden sind über die oben genannten Dachformen hinaus auch Pultdächer mit 

einer Dachneigung von mindestens 25 Grad zulässig. 

Für die Gestaltung geneigter Dächer ist – ebenfalls in Anlehnung an die 

Umgebungsbebauung – eine Dacheindeckung mit graphitfarbenen bis rotbraunen Farbtönen 

als Ziegel- oder Dachsteineindeckung zulässig. Ebenfalls zulässig ist eine Eindeckung mit 

Schiefer. 

Bei der Fassadengestaltung der Baukörper sind Putz- und Klinkerfassaden sowie 

Holzbekleidungen als zulässig festgesetzt. Als Fassadenfarben sind matte Pastelltöne zu 

verwenden; grelle und glänzende Farbtöne sind als nicht zulässig festgesetzt. 

Die Gestaltung von Fensteröffnungen ist in Form liegender, stehender und quadratischer 

Formate zulässig. Türen und Tore sind vorzugsweise aus heimischen, regionaltypischen 

Hölzern herzustellen. Als zulässig festgesetzt ist darüber hinaus die Verwendung von Glas, 

Kunststoffen und Metall. 
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Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

Unter dem Aspekt klimaschützender Belange ist im Textteil des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes festgesetzt, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, welche 

nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege angelegt werden, unversiegelt zu 

belassen und gärtnerisch zu gestalten sind. 

Ebenfalls unter Beachtung klimaschützender Belange sowie im Hinblick auf die Förderung 

der Artenvielfalt ist die Gestaltung sogenannter „Schottergärten“ durch flächenhafte Stein-, 

Kies- oder Splittschüttungen nicht zulässig. 

 

6.6 Darstellungen ohne Normcharakter 

Die Planzeichnung enthält Höhenpunkte, die aus dem Lage- und Höhenplan des 

Vermessungsbüros Dipl.-Ing. Jan Hörschelmann, Schmalkalden, übernommen wurden.  

 

7. GRÜNORDNUNG 

Aufgabe der Grünordnung ist es, negative Auswirkungen des Vorhabens für Mensch und 

Natur zu begrenzen und mittels grünordnerischer Festsetzungen eine hohe Lebensqualität 

im Plangebiet und eine verträgliche Einbindung des Vorhabens in die Umgebung zu 

gewährleisten. 

Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 0,63 Hektar. 

Bei der Fläche des Plangebietes handelt es sich um eine unbebaute brachliegende Fläche. 

Unter der Zielstellung einer stadtbildverträglichen Einfügung des Plangebietes in die 

Umgebung sowie unter Beachtung klimaschützender Belange durch Minimierung von 

Flächenversiegelungen enthält der vorhabenbezogene Bebauungsplan neben den in den 

Kapiteln 6.4.4 und 6.4.5 in dieser Begründung erläuterten Festsetzungen zur randlichen 

Eingrünung des Plangebietes unter A) Planungsrechtliche Festsetzungen in Punkt 5.2 

Festsetzungen zu Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen, in Punkt 5.3 Festsetzungen zu Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
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Gewässern und unter B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen eine textliche Festsetzung 

zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen: 

- In Punkt 5.2 der Textfestsetzungen ist festgesetzt, dass unter der Zielstellung der 

Gewährleistung der Durchgrünung des Plangebietes die nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestalten und zu 30% als Gehölzflächen 

anzulegen sind. Bei der Anlage von Strauchpflanzungen sind 60% der Gehölze aus 

der in den Textfestsetzungen des Bebauungsplans aufgeführten Artenliste 2 zu 

verwenden. 

- Zur Sicherstellung einer Durchgrünung des Plangebietes mit Großgrün ist pro 

Grundstück die Anpflanzung mindestens eines Laubbaum-Hochstamms der 

Artenliste 1 sowie die Anpflanzung mindestens eines Obstbaums als Hochstamm 

gemäß Artenliste 3 festgesetzt. Die Festsetzung zur Anpflanzung mindestens eines 

Obstbaumes gemäß Artenliste 3 dient der Erhaltung und Wiedereinbürgerung alter 

regionaler Obstsorten. 

- In Punkt 5.3 der Textfestsetzungen ist festgesetzt, dass unter der Zielstellung der 

Erhaltung vorhandenen Großgrüns an der Ostseite des Plangebietes sowie des 

Einzelbaums an der Parkstraße während der Baumaßnahme 

Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 durchzuführen sind. Abgängiger 

Baumbestand ist durch Pflanzung von Laubbaum-Hochstämmen gemäß Artenliste 1 

zu ersetzen. 

- Die bauordnungsrechtliche Festsetzung zur Gestaltung der nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen trägt den Belangen des Klimaschutzes durch Festsetzungen zur 

Minimierung von Flächenversiegelungen Rechnung. Das gleichzeitige Untersagen 

der Nutzung von losen Stein-, Kies- oder Splittschüttungen zur Gestaltung 

sogenannter „Schottergärten“ leistet einen ergänzenden Beitrag zur Verringerung der 

Aufheizung der privaten Grundstücksflächen durch Flächenversiegelung sowie zur 

Erhöhung von Anzahl und Artenvielfalt der Insektenpopulation. 

 

8. HINWEISE 

Der Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes enthält unter dem Buchstaben C) 

Hinweise, welche bei der konkreten Baudurchführung zu beachten sind. 
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9. FLÄCHENBILANZ 

 

Größe des Geltungsbereiches      6.277 m² 

davon: 

- Baugebiet         3.822 m² 

 davon: 

 - überbaubare Grundstücksflächen (innerhalb der Baugrenzen) 1.416 m² 

 - Grundstücksflächen, die nicht oder nur mit Nebenanlagen 

   überbaut werden dürfen      1.943 m² 

 - Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  

   sonstigen Bepflanzungen         463 m² 

- Grünfläche         2.261 m² 

 davon: 

 - Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung  

   von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie  

   von Gewässern       1.878 m² 

 - Fläche mit der Zweckbestimmung “Verkehrsbegleitgrün“     157 m² 

 - Fläche mit der Zweckbestimmung “Abstandsgrün“   …226 m² 

- Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung       194 m² 

 

10. KOSTEN 

Der Stadt Bad Liebenstein entstehen durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 1/2020 „Unter dem Hahn“ keine Kosten. Die Kosten für die Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie für die Erschließung des Plangebietes 

werden durch den Vorhabenträger getragen. 

Zwischen der Stadt Bad Liebenstein und dem Vorhabenträger wird hierüber vor Fassung des 

Beschlusses nach § 10 Abs. 1 BauGB (Satzungsbeschluss) ein Durchführungsvertrag 

geschlossen. 
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HINWEIS 

Vorstehende Begründung ist Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, hat aber 

nicht den Charakter von Festsetzungen. Festsetzungen enthält nur der Plan; sie sind durch 

Zeichnung, Schrift und Text dargestellt. 

 

 

Bad Liebenstein, den ....................................  ............................................ 

        Dr. Michael Brodführer 

        Bürgermeister 

 

 

VERFAHRENSVERMERKE 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Begründung dazu wurden ausgearbeitet von 

der Planungsgruppe 91INGENIEURGESELLSCHAFT, Jägerstraße 7, 99867 Gotha. 

 

Gotha, im August 2022 

 

Planverfasserin: 

 

 

Jutta H. Schlier 

(Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin) 
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Die Begründung lag zusammen mit dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ……………. bis einschließlich ……………….. öffentlich aus. 

 

 

 

Bad Liebenstein, den ....................................  ............................................ 

        Dr. Michael Brodführer 

        Bürgermeister 

 

 

 

Der Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein hat in seiner Sitzung am ………….. den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen und die 

Begründung gebilligt. 

 

 

 

Bad Liebenstein, den ....................................  ............................................ 

        Dr. Michael Brodführer 

        Bürgermeister 
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Anlage 

Empfehlungsliste der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau Erfurt: 

Sortenempfehlung Apfel 

 


